Bitte zweifach einreichen
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	Zuwendungsempfänger: 
	

	
	....................................................

	



	(Datum)



_

Förderung im Rahmen des Operationellen Programms für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007 bis 2013 (RWB-EFRE-Programm) und aus Mitteln des Landes Hessen

mit einer Zuwendung in Höhe von EUR ...................................  
aus Kapitel 07 05 – Förderprodukt 31 und 07 05 – Förderprodukt … 
mit Bescheid vom: ...................................

hier: Mittelabruf
Aktenzeichen: 

Aufgrund des erreichten Projektstandes nach beiliegendem Nachweis 
bitte(n) ich/wir, einen Betrag von EUR...................................................................... 

auf mein/unser Konto-Nr.:........................................ BLZ: ........................................ 

bei der........................................................................................................................ 

zu überweisen.



(von der Bewilligungsbehörde auszufüllen)

	
	
	Land/(     %)
	EFRE (      %)

	Ich/Wir erkläre(n), dass: 
	EUR 
	EUR 
	EUR 

	(1) tatsächlich getätigte Gesamtausgaben 
(Projektausgaben belegt durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungs-belege) bisher entstanden sind in Höhe von: 
	
	

	


	(2) davon sind zuwendungsfähig 
     Ausgaben 1) in Höhe von: 
	
	

	

	(3) zuwendungsfähige Ausgaben innerhalb der auf den heutigen Tag folgenden zwei Monate fällig werden in Höhe von: 
	
	
	----------

	Summe der zuwendungsfähigen AUSGABEN:
	
	
	

	Zuwendung davon               % Anteil:
	
	
	

	abzgl. bisher erhaltene Zuwendung: 
	
	
	

	auszuzahlender Zuwendungsbetrag:
	
	
	


1) Ohne erstattungsfähige Umsatzsteuer
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Mir/Uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben zur Berechtigung des Mittelabrufes (sachliche und zeitliche Voraussetzungen) subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. 

Mir/Uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben zu gegebener Zeit vor Ort überprüft werden. 

Entsprechend Artikel 90, Abs. 1 der EU-VO Nr. 1083/2006 sind Originalbelege mindestens drei Jahre nach Zahlung des Restbetrages des RWB-EFRE-Programm 2007 – 2013 durch die Kommission zur Verfügung zu halten. Dies bedeutet eine Aufbewahrungsfrist mindestens bis zum 31.12.2022. 

Die Auszahlung der EU-EFRE-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen und die EU-Mittel im Landeshaushalt zur Verfügung stehen. 

Die bewilligten Landesmittel dürfen nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie für Zahlungen benötigt werden, die innerhalb der auf die Anforderung folgenden zwei Monate im Rahmen des Zuwendungszwecks geleistet werden müssen. 

Ausgabenerklärungen des Zuwendungsempfängers, die nicht den vorher genannten Erklärungen/Bedingungen entsprechen, können ganz oder teilweise zu Rückforderungen bzw. Kürzungen von Zuschüssen führen. 

Zur Beurteilung des Mittelbedarfs bitte den beiliegenden Verwendungsnachweis zum Abruf ausfüllen und Belegkopien und Zahlungsnachweise beifügen.
Die Originalbuchungsbelege können eingesehen werden: 
(bitte Straße, PLZ, Ort angeben)


Datum
Unterschrift(en)

Gegebenenfalls Stellungnahme(n) der fachlich zuständigen technischen Dienststelle(n) 
gemäß Nr. 7 ZBau *):
Wirtschafts- und Infrastrukturbank


Hessen 


Standort Wiesbaden


Gruppe Infrastruktur IV


Abraham-Lincoln-Str. 38 – 42


65189 Wiesbaden
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*) Bitte mit Angaben zum Umfang der stattgefundenen Prüfung (Belegprüfung, Ortsbesichtigung)


